
Juni
25. Freitag

Kindergarten Altenkirchen, Sommerfest
Tennis-Club, 35 Jahre TC, Tag der 
offenen Tür, Tennis-Anlage

26. Samstag
Segel- und Ruderclub Aartal, 
Jugend- und Piratenclub, 
Clubgelände am Aartalsee, 14.30 Uhr
Gottesdienst a. d. Alten Kirche 
Bischoffen, Ev.-Luth. Kirchengem., b. 
Regen: Wichernhaus Bischoffen
Gewerbeverein Aartal e.V., 
Gewerbeausstellung, am See. Auf 
Bekanntmachung achten!
KCE Erda, Sonnenwendfeier
Ev. Kirchengemeinde Altenkirchen, 
Kindersommerfest
TSV Bicken, Dorfmeisterschaft 
Fußball, Sportplatz Bicken, 10 Uhr
CVJM Offenbach, Jungschartag
Ev. Kirche Offenbach, Mitarbeiter-
Ausflug

27. Sonntag

Gewerbeverein Aartal e.V., Gewerbe-
ausstellung, am See. Auf Bekannt-
machung achten!

Ev. Kirche u. Kindergarten 
Ballersbach, Familiengottesdienst und 
Gemeindefest, ganztags

Recht für Jedermann
Uuuups – das ging daneben!
Wie man durch Fehler im Erbfall viel Geld vernichten kann.

Von Andreas Krau, Rechtsanwalt
Das Erbrecht ist gerecht, aber mitunter 
kompliziert. Zur Illustration will ich Ihnen 
in jeder Ausgabe einen Fall vorstellen, 
in dem Erblasser unberaten oder durch 
falsche Beratung Schiffbruch erlitten 
haben.

Heute: Das teure Nudelholz
Erblasser E. hatte im Laufe seines Le-
bens ein schönes Vermögen aufgebaut. 
Seine Ehefrau hatte ein etwa gleich 
hohes eigenes Vermögen. Die Eheleute 
lebten im gesetzlichen Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft. Ein Zugewinn 
war nicht vorhanden.

„Die Ehefrau soll nichts erben,
sie weiß, warum!“
E. ging zum Notar, um seine Tochter zur 
Alleinerbin einzusetzen. „Die Ehefrau soll 
nichts erben, sie weiß, warum!“ sagte E.
Der Notar belehrte den E. über den 
Pflichtteilsanspruch der Ehefrau. Mur-
rend nahm E. dies zur Kenntnis. Dann fiel 
ihm aber noch eine kleine Gehässigkeit 
ein. „Nein,“ sagte der E, „meine Frau soll 
doch etwas kriegen, ich vermache ihr 
das Nudelholz, dass sie immer nach mir 
geschwungen hat, wenn ich spät abends 
vom Skat nach Hause kam!“.
Der Notar schmunzelte über diesen 
scheinbar gelungenen Einfall und nahm 
die Regelung in das Testament auf. Das 
führte dazu, dass die Ehefrau nach dem 
reinen Wortlaut des notariellen Testa-
mentes das Doppelte dessen erhielt, 
was sie ohne Nudelholz-Vermächtnis be-
kommen hätte. Das alles wegen eines 
schlichten Vermächtnisses. Wie kommt 
das?
Hier bestehen Schnittstellen zwischen 
Erbrecht und Familienrecht. Der Ehegat-
tenerbteil wird durch das gesetzliche Er-
brecht der Verwandten und durch den 

Güterstand, in dem die Eheleute gelebt 
haben, bestimmt. Gemäß § 1931 Absatz 
1 Satz 1 BGB ist der überlebende Ehe-
gatte des Erblassers neben Verwandten 
der ersten Ordnung (dazu gehört hier die 
Tochter) zu einem Viertel als gesetzli-
cher Erbe berufen.  § 1931 findet sich im 
5. Buch des BGB, das sich dem Erbrecht 
widmet.
Lebten die Eheleute zum Zeitpunkt des 
Erbfalls in Zugewinngemeinschaft, dann 
erhöht sich der gesetzliche Erbteil des 
überlebenden Ehegatten um ein Viertel 
der Erbschaft. Durch diese Erhöhung 
wird pauschal der in der Ehe erwirt-
schaftete Zugewinn ausgeglichen (so-
genannte erbrechtliche Lösung). Hierbei 
ist es unerheblich, ob während der Ehe 
überhaupt ein Zugewinn erzielt wurde, 
§ 1371 Absatz 1 BGB. § 1371 hat also 
erbrechtliche Wirkungen, findet sich je-
doch im 4. Buch des BGB, in dem das 
Familienrecht geregelt ist.

Der Ehegatte des Erblassers ist pflicht-
teilsberechtigt, wenn er durch Verfügung 
von Todes wegen von der Erbfolge aus-
geschlossen ist. Dabei bleibt die Vor-
schrift des § 1371 BGB unberührt, § 2303 
Absatz 2 Satz 2 BGB.
Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des 
Wertes des gesetzlichen Erbteils, § 2302 
Absatz 1 Satz 2 BGB. Die Pflichtteils-
quote berechnet sich also nach der fikti-
ven gesetzlichen Erbfolge, die bestünde, 
wenn der Pflichtteilsberechtigte nicht von 
der Erbfolge ausgeschlossen worden 
wäre.
Nach gesetzlichem Erbrecht wären hier 
die Ehefrau zu ein Halb (ein Vierteil aus 
§ 1931 BGB, ein Viertel aus dem fiktiven 
Zugewinn nach § 1371 Absatz 1 BGB) 
und die Tochter zu ein Halb geworden.
Um das Pflichtteilsrecht der enterbten 
Ehegattin zu beurteilen, gibt es zwei 
Möglichkeiten, den sogenannten großen 
und den kleinen Pflichtteil (§ 1371 Ab-
satz 2 BGB). 
Ist der Ehegatte enterbt und ist ihm auch 
kein Vermächtnis zugewendet, so steht 
ihm nur der kleine Pflichtteil zu, das 
ist die Hälfte des Viertels aus § 1931, 
also ein Achtel. Zusätzlich bleibt der An-
spruch auf den realen Zugewinn (sog. 
güterrechtliche Lösung), einen solchen 
gibt es aber in unserem Fall nicht. Es 
wäre also für die Ehefrau ohne die klei-
ne Gehässigkeit des Vermächtnisses bei 
1/8 geblieben.
Ist der Ehegatte dagegen Erbe (und sei 
die Quote noch so klein) oder er erhält 
ein Vermächtnis (und sei es noch so 
klein, etwa in Form eines Nudelholzes 
für wenige Euro), so kann der sogenann-
te große Pflichtteil entstehen. Dies ist die 
Hälfte aus dem Vierteil aus Erbrecht (§ 
1931 BGB) sowie dem Viertel aus fikti-
vem Zugewinnausgleich (§ 1371 Absatz 
2 BGB, sog. erbrechtliche Lösung), im 
Ergebnis also ein Pflichtteil von 1⁄4.
Im Endeffekt führt hier das Vermächtnis 
über ein Nudelholz im Wert von weni-
gen Euro dazu, dass die Ehefrau nach 
dem reinen Gesetzeswortlaut 1/4 statt 
1/8 erhält. Darauf hätte der Notar den 

Erblasser hinweisen müssen. Zwar muss 
sich die Ehefrau den Wert des Nudel-
holzes beim Pflichtteil in Abzug nehmen 
lassen, damit kann sie aber bei einem 
Wert von wenigen Euro gut leben.
In Rechtsprechung und Literatur wird nun 
argumentiert, eine solch strenge Hand-
habung des § 1371 II BGB widerspre-
che dem Willen des Erblassers, wenn 
nur sehr geringe Werte vererbt oder ver-
macht werden. Dann gehe der Wille des 
Erblassers – wie auch in unserem Falle – 
doch dahin, dass die Ehefrau möglichst 
wenig erhalten soll. Das sei letztlich maß-
geblich. In unserem Falle ist also die 
Tochter des E. nicht chancenlos, doch 
wird sie unter Umständen jahrelang vor 
Gericht mit der Ehefrau streiten müssen, 
nur weil im Testament eine Panne unter-
laufen ist.
Die Wechselwirkungen zwischen Fa-
milienrecht und Erbrecht können also 
zu überraschenden Ergebnissen führen. 
Bei der Nachfolgeplanung eröffnet die 
Wahlmöglichkeit zwischen großem und 
kleinem Pflichtteil Gestaltungsmöglich-
keiten für den Erblasser. Das gilt ins-
besondere bei hohen lebzeitigen Zu-
wendungen, Anrechnungen auf Pflicht- 
teilsergänzungsansprüche und einem 
namhaften Zugewinn. Weiterhin für die 
Gestaltung sehr wichtig: Schenkung und 
Erbe unterliegen der Erbschaftsteuer, der 
Zugewinn dagegen nicht!
Ebenso kann es bei der Beratung nach 
dem Erbfall Konstellationen geben, bei 
denen der Ehefrau die Ausschlagung der 
Erbschaft zu empfehlen ist. Sie erhält 
dann am Ende über den kleinen Pflicht-
teil und den realen Zugewinn mehr, als 
sie als Erbin erhalten hätte!
All dies belegt, dass es unerlässlich 
ist, vor Abfassung einer letztwilligen 
Verfügung oder zeitnah nach einem Erb-
fall fachmännische Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. Ihnen entgehen sonst vielleicht 
Möglichkeiten, von denen Sie nicht ein-
mal ansatzweise etwas wussten!

Alles Gute
Ihr Andreas Krau, Rechtsanwalt

Rechtsanwalt Andreas Krau praktiziert in 
Großaltenstädten. (Foto: privat)

Andreas KrauAndreas Krau
Rechtsanwalt

Heidestraße 16a
35644 Hohenahr
Telefon (0 64 46) 9213 32
Telefax (0 64 46) 9213 31
E-Mail: andreas.krau@online.de
Internet: www.Rechtsanwalt-krau.de
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Steigern Sie Ihren Bekanntheitsgrad
unter 13 500 Lesern rund um den Aartalsee!

28. Montag
Gemeinde Bischoffen, Sitzung der 
Gemeindevertretung, DGH Nieder-
weidbach, 19 Uhr,

Gemeinde Hohenahr, Seniorenfahrt 
an den Bodensee, bis 2. 7.

30. Mittwoch
Gemeinde Hohenahr, 
Gemeindevertretersitzung, 
Bürgerhaus Erda

Seniorenbeirat Mittenaar, 
Seniorenfahrt Landesgartenschau, 
Bad Nauheim, 12 Uhr

in den Größen 104 bis 152,
100% ringgesponnene Baumwolle,
5% Elasthan im Kragen,
in vielen Farben

  Abholpreis je Stück J     9.50

Kinder-
T-Shirts
mit Marienkäfer-
Motiven
zum bestellen
bei
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